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Geltungsbereich Ausgleichsmaßnahmen

Fläche Geltungsbereich 30.791,00 m²

BIOTOPE

Biotope nach § 30 NatSchG   4.972,00 m²
Biotope nach Art. 13 d BayNatSchG   4.944,00 m²

Biotopfläche gesamt (Flächen überlagern sich)   5.586,00 m²

FLÄCHEN OHNE SCHUTZCHARAKTER

Fläche Flurweg      938,00 m²
Fläche bestehender Kiefern-/ Laubwald   1.370,00 m²
Fläche mit Streuobstbestand 11.277,00 m²
Fläche Pferdekoppel   4.109,00 m²
Fläche Brachland   7.511,00 m²

Fläche ohne Schutzcharakter gesamt 25.205,00 m²

AUSZUGLEICHENDE FLÄCHEN  (Flächen innerhalb der geplanten Bau- und Straßenflächen)

Biotope nach Art. 13 d NatSchG   3.999,00 m²
Biotope nach § 30 NatSchG (außerhalb der Biotope nach Art. 13 d)      672,00 m²

-----------------
Biotope innerhalb der gepl. Bau- und Straßenflächen gesamt   4.671,00 m²

Kompensationsfaktor nach d. Bayerischen Leitfaden: 1,0 - 3,0 = 14.013,00 m²
    = ~ 15.000,00 m²

Fläche Flurweg (außerhalb der vorgenannten Biotope)      334,00 m²
Fläche Wald  (- " -)      999,00 m²
Fläche Streuobst  (- " -) 10.690,00 m²
Fläche Koppel  (- " -)   3.613,00 m²
Fläche Brachland  (- " -)   3.891,00 m²

-----------------
Sonstige Flächen innerhalb der gepl. Bau- und Straßenflächen

gesamt 19.527,00 m²

Kompensationsfaktor nach d. Bayerischen Leitfaden: 0,8 - 1,0 = 19.527,00 m²
    = ~ 20.000,00 m²

Fläche     /   auszugleichende Fläche

Streuobst

Streuobst

Biotop 13dBiotop 13d

Biotop § 30

Biotop 13d

Biotop §30

Biotop §30
Biotop 13d

Biotop §30

Wald

Brachfläche

Brachfläche

Brachfläche

Brachfläche

Flurweg

Flurweg Pferdekoppel

öffentliche Grünfläche

öffentliche Grünfläche

PLANUNGSSTAND MASSTAB

ÄNDERUNG:

STADT LOHR a.MAIN
LANDKREIS MAIN - SPESSART

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN NR. 87
ERWEITERUNG ROMBERG
SÜDL. DER STEINFELDER STRASSE

SATZUNG 1 : 1.000

AUFTRAGGEBER:
STADT LOHR a.MAIN
SCHLOSSPLATZ 3                     97816 LOHR a.MAIN
ARCHITEKT:
DIPL.-ING. ARCHITEKT           MARTIN SCHÄFFNER
HUBERTUSSTRASSE 2         63801 KLEINOSTHEIM

23.07.2012

INDEX

D
DATUM: INDEX

PLANNUMMER

3 (3)

PLANDARSTELLUNG

GESCHÜTZTE FLÄCHEN / AUSGLEICH

ANPASSUNG AUSGLEICH A

Fläche für vorgesehene CEF-Maßnahme "Eidechsenkorridor" 36.730 m²
am "Romberg"
Rodung / Auslichtung des vorhandenen Bewuchses (vorw. Kiefernwald)

Fläche für einfache Ausgleichsmaßnahmen (1:1) OT Steinbach "Frohnwiesen" 11.821 m²
Aufwertung Auestandort - Entwicklung Feuchtlebensraum

Flächen für Ersatzmaßnahmen (1:3) am "Romberg" 20.540 m²
Anlage und Aufwertung Trockenstandort entsprechend
Ausgleichsplanung Büro Fleckenstein (Anlage Begründung)

OT. STEINBACH
FROHNWIESEN

17
3

PLANZEICHEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER

Gewässer (Buchenbach)

LUFTBILD ROMBERG

Ausgleichsflächen nach § 9, Abs. 1a, Satz 2 BauGB. Die Flächen des Ausgleichs sind dem
Bebauungsplan zugeordnet. Die entstehenden Kosten werden von der Stadt Lohr a. Main
nach § 135 a, Abs. 2, Satz 1 BauGB abgerechnet.
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ERGÄNZUNG TEIL C:
LANDSCHAFTSPLANERISCHE FESTSETZUNGEN
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BÖDEN, NATUR UND
LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

LUFTBILD STEINBACH - FROHNWIESEN

OT. HALSBACH

A

A
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen (1:1) OT Halsbach 8.479 m²
Anlage Streuobst und artenreiche Blütenwiese

LUFTBILD HALSBACH

09.01.2013 BETEILIGUNG DER TÖB / ÖA B

SENDELBACH - ROMBERG

17.07.2015              ERNEUTE BETEILIGUNG DER TÖB / ERNEUTE ÖA C

Geltungsbereich Bebauungs- und Grünordnungsplan
"Erweiterung Romberg südlich der Steinfelder Straße"

Biotope nach § 30 BNatSchG

Biotope nach Art. 13 d (1) BayNatSchG (2006)
Gesetz veraltet - Darstellung nur als Hinweis

Flächen mit Streuobstbestand

Flurweg

Pferdekoppel

Bestand Kiefern- / Laubwald

Brachfläche

Umgrenzung Bau- und Straßenflächen

M. 1 : 1.000
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19.07.2017              SATZUNGSBESCHLUSS                                                                                                D

Verfahrensvermerk Bebauungsplan:

I. Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 28.06.2000 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 08.07.2000 ortsüblich bekannt gemacht.

II. Grobabstimmung nach § 4 Abs. 1 BauGB
Die Anhörung der Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 24.03.2002 wurde mit Schreiben von 01.08.2002 für den Zeitraum vom 01.08.2002 bis 
20.09.2002 durchgeführt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12.02.2003 die eingegangenen 
Bedenken und Anregungen behandelt.

III. Vorgezogenen Bürgerbeteiligung nach §  3 Abs. 1 BauGB
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 24.03.2002 wurde im Rahmen der 
vorgezogenen Bürgerbeteiligung ( Veranstaltung ) den Bürgern vorgestellt. Der Stadtrat hat in 
seiner Sitzung am 07.05.2003 die eingegangenen Bedenken und Anregungen behandelt.

IV. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
In einer Sitzung von 22.11.2005 hat der Stadtrat beschlossen, die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange auf Grundlage der Planfassung vom 06.05.2003 durchzuführen.
Die Anhörung der Träger öffentlicher Belange wurde mit Schreiben von 15.12.2005 für den 
Zeitraum vom 15.12.2005 bis 30.01.2006 durchgeführt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
08.03.2006 die eingegangenen Bedenken und Anregungen behandelt und die Änderung des 
Planentwurfs und nochmalige Trägerbeteiligung beschlossen.

V. Erneute Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange
nach § 4a  Abs. 3 S. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Die erneute Anhörung der Träger öffentlicher Belange zur Planfassung vom 08.03.2006 wurde mit
Schreiben vom 11.04.2006 für den Zeitraum vom 11.04.2006 bis 12.05.2006 durchgeführt. Im 
Anschluss wurde der Planentwurf entsprechend den Beschlüssen des Stadtrats vom 05.07.2006,
04.10.2006, 25.10.2006, 25.04.2007, 25.07.2007, 17.10.2007 und 14.11.2007geändert (insbes. 
Änderungen bei der Verkehrserschließung) und die erforderlichen Gutachten eingeholt bzw. an die
Änderungen angepasst.

VI. Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
In einer Sitzung von 27.02.2013 hat der Stadtrat die öffentliche Auslegung beschlossen.
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 09.01.2013 wurde in der Zeit vom 
17.04.2013 bis 21.05.2013 öffentlich ausgelegt.

VII. Erneute Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange
nach § 4a  Abs. 3 S. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
In einer Sitzung von 27.02.2013 hat der Stadtrat beschlossen, die erneute Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange auf Grundlage der Planfassung vom 09.01.2013 durchzuführen.
Die Anhörung der Träger öffentlicher Belange wurde mit Schreiben von 16.04.2013 für den 
Zeitraum vom 17.04.2013 bis 21.05.2013 durchgeführt.

VIII. Erneute Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange
nach § 4a  Abs. 3 S. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
In einer Sitzung von 18.11.2015 hat der Stadtrat beschlossen, die erneute Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange auf Grundlage der Planfassung vom 17.07.2015 durchzuführen.
Die Anhörung der Träger öffentlicher Belange wurde mit Schreiben von 12.01.2016 für den 
Zeitraum vom 18.01.2016 bis 22.02.2016 durchgeführt.

IX. Erneute Öffentliche Auslegung nach § 4a Abs. 3 S. 1 i.Vm § 3 Abs. 2 BauGB
In einer Sitzung von 18.11.2015 hat der Stadtrat die erneute öffentliche Auslegung beschlossen.
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 17.07.2015 wurde in der Zeit vom 
18.01.2016 bis 22.02.2016 öffentlich ausgelegt.

X. Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB
Die Stadt Lohr am Main hat mit Beschluss des Stadtrates vom 19.07.2017 den Bebauungsplan
in der Fassung vom 17.07.2015 als Satzung beschlossen.

Stadt Lohr a.Main, den       ...................................
(Siegel )

......................................................................................................
Erster Bürgermeister Dr. Paul

XI. Ausfertigung

Stadt Lohr a.Main, den       ....................................    
(Siegel)

.........................................................................................................
Erster Bürgermeister Dr. Paul

XII. Inkrafttreten nach § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs- und Grünordnungsplan wurde am ...............................
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Stadt Lohr a.Main, den       ....................................
(Siegel)

......................................................................................................
Erster Bürgermeister Dr. Paul


